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STADT OLFEN  19. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 
 BETEILIGUNGSVERFAHREN GEM. § 4 (1) BAUGB 
  
 

 

 

Beteiligungsverfahren nach § 4 (1) BauGB: 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, wurden mit Schreiben 
(E-Mail) vom 10.09.2024 über die Planung informiert und um Stellungnahme bis zum 09.10.2024 gebeten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

1. LWL 

Schreiben 
vom 
11.09.2024 

"(…) 

aus bodendenkmalpflegerischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken ge-
gen die o. g. Planung. Bei Erdarbeiten (Abgrabungen/Schurfen/Ausschachtungen) 
oder anderen Eingriffen in den Boden muss damit gerechnet werden, dass im Pla-
nungsgebiet bislang unbekannte paläontologische Bodendenkmäler in Form von Fossi-
lien (versteinerte Überreste von Pflanzen und Tieren) angetroffen werden können. 
Funde von Fossilien sind dem LWL-Museum für Naturkunde, Münster, unverzüglich zu 
melden (§16 DSchG NRW). Wir bitten daher, folgende Hinweise zu berücksichtigen: 
 

1.  Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-
Archäologie für Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-
Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 
Münster schriftlich mitzuteilen Palaeontologie@lwl.org. 

2.  Der LWL-Archäologie für Westfalen – Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) 
oder der Stadt als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kultur- 
und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde 
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffen-
heit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit/Fossilien) unverzüglich zu melden. Ihre Lage 
im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW). 

3.  Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des 
betroffenen Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind 
für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

(…)" 

Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung und 
in den im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplan 
wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

2. Regional-
verkehr 
Münster-
land GmbH 

Schreiben 
vom 
16.09.2024 

"(…) 

 
(…)" 

 

Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3. PLEDOC 
GmbH 

Schreiben 
vom 
17.09.2024 

"(…) 

 
(…)" 

 

Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

4. Bezirksre-
gierung 
Münster 

Dez. 54 

Wasser-
wirtschaft 

 

Schreiben 
vom 
01.10.2024 

"(…) 

 

(…)" 

 

Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Was-
serwirtschaftliche Voruntersuchung erarbeitet. 

Die Erschließung des geplanten Wohngebiets im Mischsys-
tem fand bereits in der 6. und 7. Fortschreibung des Ab-
wasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Olfen Berücksich-
tigung. Aufgrund der ungünstigen Vorflutsituation sowie 
des guten baulichen, betrieblichen und hydraulischen Zu-
stands des Mischwasserkanals soll für das Plangebiet in 
Abstimmung mit der Stadt Olfen keine Umstellung auf ein 
Trennsystem erfolgen. 

Die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans be-
inhalten Maßnahmen zur Entlastung der Kanalisation. 

 

 

 

In die Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wer-
den Erläuterungen zum Thema Hochwasserschutz und 
Starkregen aufgenommen. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
08.10.2024 

"(…) 

 

 
 

 

Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im weiteren Planverfahren wurden Gutachten zu den The-
men Immissionen und Artenschutz erarbeitet sowie ein 
Umweltbericht einschließlich Eingriffsbilanzierung erstellt. 

Ein Geruchsgutachten ist nicht Gegenstand des Planverfah-
rens. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann davon 
ausgegangen werden, dass im Plangebiet keine erhebli-
chen Geruchsimmissionen, bedingt durch die Landwirt-
schaft oder gewerbliche Betriebe, auftreten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

5. Kreis 
Coesfeld 

Schreiben 
vom 
08.10.2024 

 

(…)" 

 

 

 

 

Erläuterungen zur Abgrenzung und Größe der Änderungs-
bereiche können der Begründung entnommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im weiteren Planverfahren wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erarbeitet, welches eine grundsätzliche Verein-
barkeit der Wohnnutzung mit den benachbarten Nutzun-
gen belegt. Lediglich in Randbereichen des Plangebiets 
sind Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungs-
werte festgestellt worden. Auf Grundlage der gutachterli-
chen Empfehlungen wurden Maßnahmen zum passiven 
Schallschutz festgesetzt. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 

6. Landwirt-
schafts-
kammer 

Schreiben 
vom 
09.10.2024 

"(…) 

 
(…)" 

zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die externe Kompensation des durch die Planung ermög-
lichten Eingriffs erfolgt durch Zugriff auf das Ökokonto der 
Stadt Olfen. 

 


